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RS OGH 1966/10/11 8Ob289/66
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 11.10.1966

Norm

ABGB §1072

Rechtssatz

Ist ein ordnungsgemäßes Anbot zur Einlösung der Sache nicht gemacht worden, dann steht es dem

Vorkaufsberechtigten frei, den Belasteten hiezu aufzufordern oder aber im Falle der Weigerung auf Erfüllung dieser

Verp5ichtung zu klagen. Schließlich steht dem Vorkaufsberechtigten allenfalls, soferne der Käufer als Eigentümer auf

den mit dem Vorkaufsrecht belasteten Liegenschaftsanteilen einverleibt wird, die Löschungsklage nach § 61 GBG zu

(SZ 24/95).
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